Satzung des Wassersportclubs Großensiel e.V.

§1 Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen „Wassersportclub Großensiel e.V. ( W C G )und hat seinen Sitz in Nordenham. Er ist rechtskräftig durch Eintragung im Vereinsregister.

§2 Zweck des Vereins

Förderung des Wassersports.

§3 Mitgliedschaft

Mitglied kann jede Person mit gutem Ruf werden, soweit noch Bootsliegeplätze vorhanden sind. Der Antrag um Aufnahme ist schriftlich zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung.
Beim Ausscheiden durch Krankheit oder Tod können auch Verwandte des Ausscheidenden ersten Grades in gerader Linie die Mitgliedschaft erwerben, wenn das Boot des Ausscheidenden in ihrem Besitz bleibt.
Andere Personen, die keinen Anspruch auf einen Bootsliegeplatz erheben, können als passive Mitglieder ohne Stimmrecht aufgenommen werden.

§4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft wird beendet durch

a)freiwilligen Austritt
b)Tod
c)Ausschließung

Zu a)

Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer vierteljährlicher Kündigungsfrist zum Schluß des Kalenderjahres erfolgen. Das ausscheidende Mitglied bleibt bis zu diesem Zeitpunkt verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen §4 zu Ziff.c) Abs.2 gilt entsprechend.

Zu c)

Ein Mitglied das seinen Verpflichtungen aus §8 und §9 nicht nachkommt, kann mit Ablauf des Monats in dem es seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist ,durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Vor Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben ,sich zu rechtfertigen. Der Ausschließungsbeschluß mit den Ausschließungsgründen ist dem betreffenden Mitglied mittels eingeschriebenem Brief bekanntzumachen. Gegen den Beschluß steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muß binnen einer Frist von einem Monat nach Erhalt des Ausschließungsbeschlusses eingelegt werden. Die Mitgliederversammlung, die vom Vorstand innerhalb von zwei Wochen zu berufen ist ,entscheidet endgültig. Vor Entscheidung der Mitgliederversammlung steht dem Mitglied kein Recht auf Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses zu.
Bei Ausschluß eines Mitgliedes hat dieses keinen Anspruch auf Rückzahlung seiner Kosten für die Erstellung seines Liegeplatzes (§10).Sachen die gemeinsam benutzt werden, können nicht zurückgefordert werden.

§5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§6 Der Vorstand.

Der Vorstand des Vereins im Sinne des §  26 BGB sind der 1.Vorsitzende und der 2.Vorsitzende.Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Der Vorstand wird für 3 Jahre gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 


§7 Die Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, hat eine ordentliche Mitgliederversammlung stattzufinden. Ihr obliegt vor allem die Entgegennahme des Jahresbericht und der Jahresabrechnung des Vorstandes , die Festsetzung des Jahresbeitrages, die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder die Berufung von einem Drittel sämtlicher Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen einzuberufen.
Sie ist beschlussfähig wenn mindestens ein Drittel sämtlicher Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, binnen dreier Wochen eine zweite Versammlung mit derselben Tagesordnung eizuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Einladung zu dieser zweiten Versammlung ist auf diese unbedingte Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Die Mitgliederversammlungen fassen im allgemeinen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen. Zu Satzungsänderungen ist jedoch eine Stimmenmehrheit von 3/4 der Erschienenen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 der Erschienenen erforderlich.

Die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von beiden Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben.


§8

Die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliederbeiträge sind bis spätestens 1.Juni des Jahres zu entrichten. In den Mitgliedsbeiträgen sind die Kosten für die Bootsliegeplätze im Sommer enthalten.


§9 Arbeitsdienst

Jedes Mitglied hat sich an dem angesetzten Arbeitsdienst für die Instandsetzung und Unterhaltung der gemeinsam genutzten Anlage zu beteiligen. Von jedem Mitglied wird erwartet, dass es die Anlage pfleglich behandelt und für Sauberkeit und Ordnung sorgt.


§10 Liegeplätze

Der Verein stellt den Mitgliedern Bootsliegeplätze im Sommer zur Verfügung. Jedes Mitglied hat jedoch die für die Erstellung seines Liegeplatzes erforderlichen Kosten selbst zu tragen. Die Anlagen sind in sicherem Zustand herzurichten und zu erhalten. Dabei ist auf einheitliches Aussehen zu achten und Auflagen des Hafenamtes, des Hafenmeisters und der Wasserschutzpolizei einzuhalten.
Liegeplätze können nicht eigenmächtig an Nichtmitglieder abgegeben werden.


§11 Haftung

Jedes Mitglied haftet für Schäden, die durch ihn oder sein Boot verursacht worden sind. Alle Bootsbesitzer haben für ihr Boot eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.


§12 Auflösung des Vereins

Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit der in § 7 festgelegten Stimmenmehrheit.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des BGH.

Ein eventuelles Vermögen soll bei der Auflösung des Vereins der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen überwiesen werden.





